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Art. 12 B-OStP 2012
Haushaltsbeschlusse von Landern

und Gemeinden

B-OStP 2012 - Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Haushaltsbeschlisse der Lander und der Gemeinden sind in rechtlich verbindlicher Form zu fassen und
offentlich kundzumachen. Bund, Lander und Gemeinden haben ihren jeweiligen Rechnungsvoranschlag und
Rechnungsabschluss inklusive aller Beilagen zeitnahe an die Beschlussfassung in einer Form im Internet zur Verfligung
zu stellen, die eine weitere Verwendung ermoglicht (zB downloadbar, keine Images oder PDF).

(2) Die Haushaltsregelungen der Lander und Gemeinden sind dabei den Grundsatzen der Transparenz, Effizienz und
der weitgehenden Vergleichbarkeit der Haushaltsdaten der Lander bzw. Gemeinden im Sinne des § 16 des Finanz-
Verfassungsgesetzes 1948 zu gestalten.

(3) Die Lander und Gemeinden haben in rechtlich verbindlicher Form jedenfalls eine mehrjahrige Finanzplanung mit
festgelegten Haftungsobergrenzen zu beschlieBen und in der Form der Anlage 2 dem Osterreichischen
Koordinationskomitee mitzuteilen (Artikel 15).

(4) Im Rahmen der jahrlichen Haushaltsprozesse sind alle nach ESVG staatlichen Einrichtungen und Fonds, die in den
regularen Haushalten nicht erfasst werden, zusammen mit anderen relevanten Informationen die fur die
Haushaltsfihrung und -koordination von Bedeutung sind, zu identifizieren, darzustellen und im Sinne des Abs. 1 zu

veroffentlichen.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 12 B-ÖStP 2012 Haushaltsbeschlüsse von Ländern und Gemeinden
	B-ÖStP 2012 - Österreichischer Stabilitätspakt 2012


